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PRESSEINFORMATION 
WIEN, 29. August 2022 

WIEN, 29. August 2022 – Der Oberste Gerichtshof hat heute zugunsten der Stadt Linz im Hinblick auf die 
Frage der Wirksamkeit des vor 15 Jahren zwischen der BAWAG und der Stadt Linz abgeschlossenen Swap 
Vertrags entschieden. Die BAWAG war stets davon überzeugt, dass der Vertrag wirksam abgeschlossen wurde. 
Das heutige Urteil betreffend die Unwirksamkeit des Vertrags stellt nun einen Aspekt des langjährigen 
Rechtsstreits klar.  

Als Folge des Urteils wird die BAWAG ihre derzeit gegen die Stadt Linz gebuchte Forderung zur Gänze, d.h. in 
Höhe von 254 Mio. €, bilanziell abschreiben. Diese Abschreibung wird keine Auswirkungen auf die 
Kapitalausschüttungspläne der BAWAG haben, da die Bank die Auswirkungen im Hinblick auf ihre 
aufsichtsrechtlichen Eigenmittel in den Vorjahren vollständig berücksichtigt hat. Es wurde keine Entscheidung 
im Hinblick auf gegenseitige Ansprüche getroffen. Die BAWAG wird Schadenersatzansprüche gegenüber der 
Stadt Linz gerichtlich verfolgen, sofern keine vernünftige Einigung erzielt werden kann. 

„Leider hat der Oberste Gerichtshof entschieden, dass der abgeschlossene Vertrag mit der Stadt Linz 
unwirksam ist. Es ist nun an der Zeit dieses Kapitel abzuschließen und in die Zukunft zu blicken. Ich hoffe, 
dass vernünftige Parteien zusammenkommen, um sich über offene Schadenersatzansprüche zu einigen“, 
kommentiert CEO Anas Abuzaakouk die heutige Entscheidung des Obersten Gerichtshofs. 

Über BAWAG Group 

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,2 
Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, 
der Schweiz, den Niederlanden, Westeuropa sowie den USA. Der Konzern bietet unter diversen Marken und 
über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und 
Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, 
transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden 
entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. 

Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für 
Investoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group unter  
https://www.bawaggroup.com/IR verfügbar. 

Kontakt: 

Financial Community: 
Jutta Wimmer (Head of Investor Relations) 
Tel: +43 (0) 5 99 05-22474 
 
IR-Hotline: +43 (0) 5 99 05-34444 
E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com 

Medien: 
Manfred Rapolter (Head of Corporate Affairs) 
Tel: +43 (0) 5 99 05-31210 
E-Mail: communications@bawaggroup.com 

Dieser Text steht auch zum Download auf unserer Website bereit: https://www.bawaggroup.com 
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